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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der Baduscho Vertriebs GmbH. 
(FN 124168a; Landesgericht Korneuburg), Am Concorde Park 1 B1/21, AT-2320 Schwechat 

 

1. Geltung 

1.1. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen und unserer ergänzenden Bedingungen für 
Service und Montage („AGB“). 

1.2. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle Fassung unserer AGB, abrufbar auf unserer 
Homepage https://baduscho.at 

1.3. Kunden im Sinne unserer AGB sind ausschließlich Unternehmer gemäß § 1 KSchG. 

1.4. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. Ergänzungen zu unseren AGB 
bedürfen zu ihrer Geltung unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach 
Eingang bei uns nicht ausdrücklich widersprechen. Vielmehr bedarf es hierzu einer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung unsererseits.  

2. Angebote, Vertragsabschluss, Leistungsumfang, Kostenvoranschlag 

2.1. Unsere Angebote sind generell freibleibend. Vertragsabschlüsse kommen erst durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung zustande.  

2.2. Erklärungen unsererseits, insbesondere formlose Erklärungen unserer Mitarbeiter, oder von 
diesen AGB abweichende Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung 
verbindlich.  

2.3. Der Umfang der von uns zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus unserer Leistungs-
beschreibung in den Vertragsunterlagen. Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes durch den 
Kunden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

2.4. Auf in Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen auf Messeständen, Rundschreiben, 
Werbeaussendungen, unserer Homepage oder anderen Medien („Informationsmaterial“) 
angeführte Informationen über unsere Leistungen, hat der Kunde – sofern der Kunde diese seiner 
Entscheidung zur Beauftragung zugrunde legt – ausdrücklich schriftlich hinzuweisen. Diesfalls 
können wir zu deren Richtigkeit Stellung nehmen. Verletzt der Kunde diese Obliegenheit, sind 
derartige Angaben freibleibend und unverbindlich, soweit diese nicht ausdrücklich schriftlich in 
unserer Leistungsbeschreibung zum Vertragsinhalt erklärt wurden. 

2.5. Ein etwaiger Kostenvoranschlag wird von uns nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch 
keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Sollten sich nach Vertragsabschluss 
Kostenerhöhungen im Ausmaß von mehr als 10 % ergeben, so werden wir den Kunden davon 
unverzüglich verständigen. Handelt es sich um unvermeidliche Kostenüberschreitungen von bis zu 10 
%, ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich und diese Kosten können ohne weiteres in 
Rechnung gestellt werden. Kostenvoranschläge sind mangels anderer schriftlicher Vereinbarung 
entgeltlich. Erfolgt eine Beauftragung mit sämtlichen im Kostenvoranschlag umfassten Leistungen, 
wird der gegenständlichen Rechnung das Entgelt für den Kostenvoranschlag gutgeschrieben. 
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2.6. Vorarbeiten wie die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, Plänen, 
Zeichnungen, Mustern (z.B. Sonderanfertigungsmustern) und Modellen, die vom Kunden angefordert 
werden, sind mangels anderer schriftlicher Vereinbarung ebenfalls entgeltlich. 

3. Preise 

3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschalpreis zu verstehen. Bei Vertragsabschluss mit 
Offenlassen der Preise werden die am Tag unserer Leistung geltenden Listenpreise verrechnet. 

3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, 
besteht Anspruch auf angemessene Vergütung. 

3.3. Preisangaben verstehen sich in Euro („€“) zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer („USt“) und EXW gemäß Incoterms 2020 des von uns mit der Lieferung beauftragten 
Werkes/Lagers. Verpackungs-, Transport-, Verladungs- und Versandkosten sowie Zölle und 
Versicherungsprämien sind vom Kunden zu tragen. Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder 
werden gesondert verrechnet. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 

3.4. Wir sind aus eigenem berechtigt, die vertraglich vereinbarten Entgelte anzupassen, wenn 
Änderungen im Ausmaß von zumindest 5 % hinsichtlich a) der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, 
Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarungen oder b) anderer zur Leistungserbringung notwendiger 
Kostenfaktoren wie Materialkosten (z.B. aufgrund von Änderungen der nationalen bzw. 
Weltmarktpreise für Rohstoffe), Änderungen relevanter Wechselkurse, Steuern, Zölle, öffentlichen 
Abgaben, Frachtspesen und sonstige Nebengebühren etc. seit Vertragsabschluss eingetreten sind. 
Die Anpassung erfolgt in dem Ausmaß, in dem sich die tatsächlichen Herstellungskosten im Zeitpunkt 
der tatsächlichen Leistungserbringung gegenüber jenen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
ändern, soweit wir uns nicht in schuldhaftem Verzug befinden. 

3.5. Wir sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung verpflichtet, Verpackungen zurückzunehmen. Die 
fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial hat der Kunde zu veranlassen.  

3.6. Bei Reparaturaufträgen werden die von uns als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und 
auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen, deren 
Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hierfür keiner 
besonderen Mitteilung an den Kunden bedarf. 

4. Beistellungen  

4.1. Werden Geräte oder sonstige Materialien vom Kunden beigestellt, sind wir berechtigt dem 
Kunden, einen Manipulationszuschlag von 5 % des Werts der beigestellten Geräte bzw. Materialien 
zu berechnen.  

4.2. Solche vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige Materialien sind nicht Gegenstand 
der Gewährleistung. Die Qualität und Betriebsbereitschaft von Beistellungen liegen in der 
Verantwortung des Kunden. 
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5. Zahlung  

5.1. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 
Die Zahlungen sind entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten. Sind keine 
Zahlungsbedingungen vereinbart, so ist der Rechnungsbetrag bei Rechnungslegung sofort fällig. 

 

5.2. Vom Kunden vorgenommene Zahlungswidmungen (z.B. auf Überweisungsbelegen) sind für uns 
nicht verbindlich.  

5.3. Kommt der Kunde i) mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung in Verzug oder ii) 
tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen 
des Kunden ein oder iii) werden uns Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden zu 
mindern geeignet sind, so sind wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte berechtigt, a) die Erfüllung 
unserer eigenen Verpflichtungen bis zur Erfüllung durch den Kunden einzustellen und eine 
angemessene Verlängerung der Leistungszeit in Anspruch zu nehmen, b) sämtliche offene 
Forderungen aus diesem und anderen Rechtsgeschäften fällig zu stellen, c) dieses und andere 
Rechtsgeschäfte bzw. ausstehende Leistungen ausschließlich gegen Vorauszahlung oder Beibringung 
einer geeigneten Sicherheitsleistung zu erfüllen, d) unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist 
den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. 

5.4. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, wenn auch nur hinsichtlich einer einzelnen Teilleistung, 
verfallen gewährte Vergütungen (Rabatte, Abschläge u.a.) und werden der Rechnung zugerechnet. 

5.5. Der Kunde verpflichtet sich, uns im Falle des Zahlungsverzuges die entstehenden Mahn- und 
Inkassospesen zu ersetzen. Sofern wir das Mahnwesen selbst betreiben, verpflichtet er sich, ab 
erfolgter Mahnung einen Pauschalbetrag von € 10,00 zu bezahlen.  

5.6. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto 
als geleistet. 

5.7. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur dann und insoweit zu, als Gegenansprüche 
rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt worden sind.  

5.8. Der Kunde ist unter keinen Umständen berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungs-
ansprüchen oder sonstigen von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten. 

5.9. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, Verzugszinsen gemäß §456 UGB, sohin 
aktuell in Höhe von 9,20 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verrechnen. 

6. Bonitätsprüfung  

6.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass seine Daten ausschließlich zum 
Zwecke des Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläubigerschutzverbände 
Alpenländischer Kreditorenverband (AKV), Österreichischer Verband Creditreform (ÖVC), 
Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen (ISA) und Kreditschutzverband 
von 1870(KSV) übermittelt werden dürfen. 
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7. Verkürzung über die Hälfte, Wegfall der Geschäftsgrundlage und Irrtum 

7.1. Die Geltendmachung von Ansprüchen durch den Kunden wegen Verkürzung über die Hälfte des 
wahren Wertes und Wegfalls der Geschäftsgrundlage ist ausgeschlossen. Die Geltendmachung von 
Ansprüchen wegen Irrtums durch den Kunden ist ausschließlich auf Fälle beschränkt, in welcher der 
Irrtum durch uns oder uns zurechenbare Gehilfen grob fahrlässig veranlasst wurde. 

8. Mitwirkungspflichten des Kunden 

8.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausführung beginnt frühestens, sobald a) alle kommerziellen und 
technischen Einzelheiten geklärt sind, b) der Kunde alle kommerziellen, baulichen, technischen sowie 
rechtlichen Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen hat, c) wir vereinbarte Anzahlungen oder 
Sicherheitsleistungen erhalten haben, und d) der Kunde seine vertraglichen Vorleistungs- und 
Mitwirkungspflichten, insbesondere auch die in nachstehenden Unterpunkten genannten, erfüllt. 

8.2. Der Kunde hat die allenfalls erforderlichen Bewilligungen Dritter sowie Meldungen bei und 
Bewilligungen durch Behörden auf seine Kosten zu veranlassen. 

8.3. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die für unsere Leistungsausführung erforderliche Energie 
und Wassermengen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 

8.4. Der Kunde haftet dafür, dass die notwendigen baulichen, technischen und rechtlichen 
Voraussetzungen für das herzustellende Werk oder den Kaufgegenstand gegeben sind, die im 
Vertrag oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informationen umschrieben wurden 
oder der Kunde aufgrund einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen musste. 

8.5. Unbeschadet unserer sonstigen Rechte sind wir berechtigt, vom Vertrag mit dem Kunden 
zurückzutreten, wenn die Ausführung der Leistung bzw. der Beginn, die Weiterführung oder der 
Abschluss der Leistung aus Gründen, die dem Kunden zuzurechnen sind, unmöglich oder trotz 
Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird. Unser Rücktritt kann auch hinsichtlich 
eines noch offenen Teiles der Leistung aus obigen Gründen erklärt werden. 

Unbeschadet unserer sonstigen Rechte sind wir im Falle des Rücktritts berechtigt a) bereits erbrachte 
Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und deren Bezahlung zu verlangen (dies 
gilt auch, soweit die Leistung vom Kunden noch nicht übernommen wurde sowie für von uns 
erbrachte Vorbereitungshandlungen), b) die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu 
verlangen oder c) einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 30 % des Auftragswertes 
zuzüglich USt ohne Nachweis des tatsächlichen Schadens vom Kunden zu verlangen. Die 
Geltendmachung eines höheren bzw. darüber hinaus gehenden Schadens und anderer Ansprüche ist 
zulässig.  

8.6. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen und Rechte aus dem Vertragsverhältnis ohne unsere 
schriftliche Zustimmung abzutreten.   

9. Leistungsausführung  

9.1. Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte geringfügige Änderungen unserer 
Leistungsausführung gelten als vorweg genehmigt. 

9.2. Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen Gründen auch immer zu einer Abänderung oder 
Ergänzung des Auftrages, so verlängern bzw. erstrecken sich die Leistungsfristen/-termine um einen 
angemessenen Zeitraum. 
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9.3. Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine Leistungsausführung innerhalb eines kürzeren 
Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung dar. Hierdurch können Überstunden notwendig werden 
und/oder durch die Beschleunigung der Materialbeschaffung Mehrkosten auflaufen, welche vom 
Kunden zu tragen sind. 

9.4. Sachlich (z.B. Baufortschritt u.a.) gerechtfertigte Teillieferungen und -leistungen sind zulässig und 
können gesondert in Rechnung gestellt werden. Beanstandungen von Teillieferungen oder -
leistungen berechtigen den Kunden nicht zur Ablehnung der Restlieferungen bzw. -leistungen. 

9.5. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt der Leistungs-/Kaufgegenstand spätestens 2 Monate 
nach Bestellung als abgerufen. 

9.6. Wir liefern EXW gemäß Incoterms 2020 des von uns mit der Lieferung beauftragten 
Werkes/Lagers. 

 

10. Leistungsfristen und -termine 

10.1. In den Vertragsunterlagen geben wir die voraussichtlichen Leistungsfristen/-termine 
unverbindlich an. Nach Ablauf der voraussichtlichen Leistungsfristen/-termine kommen wir in 
Leistungsverzug, sobald uns die einschreibebriefliche Mahnung des Kunden unter Setzung einer 
angemessenen Nachfrist, welche mindestens 20% der vereinbarten Leistungsfrist betragen muss, 
nachweislich zugegangen ist. Bei Sonderanfertigungen gilt eine Nachfrist von mindestens 40% der 
vereinbarten Leistungsfrist als angemessene Nachfrist.  

10.2. Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie z.B. Fälle höherer 
Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der voraussichtlichen Leistungsfristen/-termine behindern, 
verlängern bzw. erstrecken sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen 
insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und 
Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall 
eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Lieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen uns 
auch dann zur Verlängerung bzw. Erstreckung der Leistungsfristen/-termine, wenn sie bei Lieferanten 
eintreten. 

10.3. Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung durch den Kunden 
zuzurechnende Umstände verzögert oder unterbrochen, insbesondere aufgrund der Verletzung der 
Mitwirkungspflichten gemäß Punkt 8., so werden Leistungsfristen entsprechend verlängert und 
Fertigstellungstermine entsprechend hinausgeschoben. 

10.4. Fixgeschäfte werden nur nach ausdrücklicher Bezeichnung als solche und nur durch schriftliche 
Bestätigung unsererseits angenommen. 
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11. Gefahrtragung  

11.1. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer spätestens jedoch mit dem Verlassen des 
von uns mit der Lieferung beauftragten Werkes/Lagers oder wenn der Kunde in Annahmeverzug 
gerät, geht die Gefahr auf den Kunden über. Das gilt auch dann, wenn wir vereinbarungsgemäß mit 
eigenen oder fremden Transportmitteln frei Bestimmungsort liefern.  

11.2. Versandweg, Beförderungs- und Schutzmittel sowie Verpackung sind unserer freien Wahl 
überlassen. Besondere Transportarten werden auf Wunsch des Kunden nach Möglichkeit getätigt 
und gesondert in Rechnung gestellt.  

12. Annahmeverzug 

12.1. Lieferungen gelten mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft als erfolgt. 
Versandbereite Ware muss vom Kunden sofort angenommen werden. Gerät der Kunde in 
Annahmeverzug (Verweigerung der Annahme, Verzug mit Vorleistungen, kein Abruf innerhalb 
angemessener Zeit bei Auftrag auf Abruf,etc.), so sind wir nach erfolgloser Nachfristsetzung nach 
unserer Wahl berechtigt, entweder die Ware selbst einzulagern, wofür eine angemessene 
Lagergebühr in Rechnung gestellt wird oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu 
befugten Gewerbsmann einzulagern. Gleichzeitig sind wir dazu berechtigt, durch eingeschriebenen 
Brief entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.  

12.2. Die Geltendmachung unserer sonstigen Rechte und Ansprüche bleibt unberührt. 

 

13. Eigentumsvorbehalt 

13.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst übergebene Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung unser Eigentum.  

13.2. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu 
unterrichten, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen 
Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Der Kunde ist diesfalls auch verpflichtet, Dritte auf 
unser Eigentumsrecht hinzuweisen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen 
Anschriftenwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat uns alle Schäden und 
Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche 
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen. 

13.3. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig vorher unter Angabe des 
Namens und der genauen Anschrift des Käufers bekannt gegeben wurde und wir der Veräußerung 
zustimmen. Im Fall unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung bereits jetzt an uns abgetreten. 
Der Kunde hat bis zur vollständigen Zahlung des Entgeltes oder Kaufpreises in seinen Büchern und 
auf seinen Rechnungen diese Abtretung anzumerken und seine jeweiligen Schuldner auf diese 
hinzuweisen. Über Aufforderung hat er uns alle Unterlagen und Informationen, die zur 
Geltendmachung der abgetretenen Forderungen und Ansprüche erforderlich sind, zur Verfügung zu 
stellen. 

13.4. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass wir zur Geltendmachung unseres 
Eigentumsvorbehaltes, insbesondere zur Feststellung und Kennzeichnung unserer Vorbehaltsware, 
den Standort der Vorbehaltsware nach Vorankündigung betreten dürfen. 
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13.5. Notwendige und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung angemessene Kosten trägt der 
Kunde. 

13.6.In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, 
wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. 

13.7. Die zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir freihändig und für uns bestmöglich 
verwerten. 

13.8. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen darf die Vorbehaltsware weder 
verpfändet, sicherungsübereignet oder sonst wie mit Rechten Dritter belastet werden. 

13.9. Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine 
Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum 
Wert der von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird. 

13.10. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages 
verwendet, so gelten die obigen Bestimmungen sinngemäß. 

14. Schutzrechte Dritter 

14.1. Für Liefergegenstände, welche wir nach Kundenunterlagen (Konstruktionsangaben, 
Zeichnungen, Modelle oder sonstige Spezifikationen etc.) herstellen, übernimmt ausschließlich der 
Kunde die Haftung, dass durch diese Liefergegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 

14.2. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend gemacht, so sind wir berechtigt, die Herstellung 
der Liefergegenstände auf Risiko des Kunden bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen, außer 
die Unberechtigtheit der Ansprüche ist offenkundig. 

14.3. Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- und klaglos. Ebenso können wir den Ersatz von uns 
aufgewendeter notwendiger und nützlicher Kosten vom Kunden beanspruchen. 

14.4. Wir sind berechtigt, vom Kunden für etwaige Prozesskosten angemessene Kostenvorschüsse zu 
verlangen. 

14.5. Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung/Leistung lediglich im Land 
des Liefer-/Leistungsorts frei von Immaterialgüterrechten Dritter zu erbringen. Sofern ein Dritter 
wegen der Verletzung von Immaterialgüterrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte 
Lieferungen/Leistungen gegen den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem 
Kunden innerhalb der in Punkt 16.1. bestimmten Frist wie folgt: a) Wir werden nach unserer Wahl 
und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen/Leistungen entweder ein Nutzungsrecht 
erwirken, sie so ändern, dass das Immaterialgüterrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns 
dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden die gesetzlichen Wandlungs- 
oder Preisminderungsrechte zu; b) unsere Pflicht zur Leistung von Schadenersatz richtet sich nach 
Punkt 17.; c) unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit uns der Kunde 
über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine 
Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung der Lieferung/Leistung aus Schadensminderungs- 
oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Immaterialgüterrechtsverletzung verbunden ist. 
Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Immaterialgüterrechtsverletzung zu 



 
8 17. März 2025 

vertreten hat. Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die 
Immaterialgüterrechtsverletzung durch Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht 
voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung/Leistung vom Kunden 
verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird, wobei uns der 
Kunde insoweit schad- und klaglos zu halten hat. Im Falle von Immaterialgüterrechtsverletzungen 
gelten für die in diesem Punkt 14.5. a) geregelten Ansprüche des Kunden im Übrigen die 
Bestimmungen gemäß der Punkte 5.7, 5.8, 15.1. und 15.2. letzter Satz entsprechend. 

15. Unser geistiges Eigentum 

15.1. Liefergegenstände und diesbezügliche Ausführungsunterlagen, Pläne, Skizzen, 
Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch unseren Beitrag 
entstanden sind, bleiben unser geistiges Eigentum und wir behalten uns alle Rechte daran vor; der 
Kunde erhält bzw. erwirbt daran – mangels anderer ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung – keine 
wie immer gearteten Rechte, wie z.B. Werknutzungs- oder Verwertungsrechte. 

15.2. Deren Verwendung außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzung, insbesondere deren 
Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich auch nur 
auszugsweisen Kopierens, wie auch deren Nachahmung, Bearbeitung oder Verwertung bedarf 
unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

15.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung 
zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 

16. Gewährleistung (Mängelhaftung) 

16.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Übergabe. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels 
abweichender Vereinbarung (z.B. förmliche Abnahme) der Fertigstellungszeitpunkt, spätestens wenn 
der Kunde die Leistung in seine Verfügungsmacht übernommen hat oder die Übernahme ohne 
Angabe von Gründen verweigert hat. Mit dem Tag, an welchem dem Kunden die Fertigstellung 
angezeigt wird, gilt die Leistung mangels begründeter Verweigerung der Annahme als in seine 
Verfügungsmacht übernommen. 

16.2. Mängelrügen und Beanstandungen jeder Art sind bei sonstigem Verlust der 
Gewährleistungsansprüche unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Übergabe am Sitz 
unseres Unternehmens unter möglichst genauer Fehlerbeschreibung unter Angabe möglicher 
Ursachen schriftlich bekannt geben.  Dies gilt auch für Teilleistungen. 

16.3. Behebungen eines vom Kunden behaupteten Mangels stellen kein Anerkenntnis eines Mangels 
dar. 

16.4. Der Kunde hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe bereits 
vorhanden war.  

16.5. Sind Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist er verpflichtet, uns entstandene 
Aufwendungen für die Feststellung der Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen. 

16.6. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des Kunden zumindest zwei Versuche einzuräumen. Ein 
Wandlungsbegehren können wir durch Verbesserung, Austausch oder angemessene Preisminderung 
abwenden, sofern es sich um keinen wesentlichen und unbehebbaren Mangel handelt. Über unsere 
Aufforderung sind vom Kunden unentgeltlich die erforderlichen Arbeitskräfte, Energie und Räume 
beizustellen und der Kunde hat gemäß Punkt 7. mitzuwirken.  
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16.7. Eine Verbesserung und/oder ein Austausch verlängern bzw. unterbrechen die 
Gewährleistungsfrist nicht. 

16.8. Das Recht zum Regress gegenüber uns gemäß § 933b Abs. 1 ABGB erlischt ein Jahr nach 
unserer Leistung.    

16.9. Werden die Leistungsgegenstände aufgrund von Angaben, Zeichnungen, Plänen, Modellen 
oder sonstigen Spezifikationen des Kunden hergestellt, so leisten wir nur für die bedingungsgemäße 
Ausführung Gewähr.   

16.10. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung des mangelhaften Leistungsgegenstandes, durch 
welche ein weitergehender Schaden droht oder eine Ursachenerhebung erschwert oder verhindert 
wird, ist vom Kunden unverzüglich einzustellen, soweit dies nicht unzumutbar ist.   

16.11. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne unsere schriftliche Einwilligung der Kunde 
selbst oder ein nicht von uns ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen 
Änderungen, Reparaturen oder Instandsetzungen vornimmt. 

16.12. Soweit in diesen AGB nicht anders geregelt, ist unsere Mängelhaftung in diesem Punkt 15. 
abschließend geregelt. Jede weitergehende Mängelhaftung unsererseits, egal aus welchem 
Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. 

17. Haftung und Pönale 

17.1. Unsere Haftung für jedwede, wie auch immer geartete Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, 
dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir 
ausschließlich für Personenschäden. Die Haftung der für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, 
Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Mangelfolgeschäden, Folge- und Vermögensschäden, 
Ansprüchen Dritter sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter wird ausgeschlossen. Das Vorliegen von 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz hat stets der Geschädigte zu beweisen. Soweit unsere Haftung 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Leute. 

17.2. Wir haften jedoch unter keinen Umständen, wenn der Schaden aus Gefahren resultiert, die 
weder für das Rechtsverhältnis typisch sind, noch nach den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles 
vorhersehbar waren. 

17.3. Sollte der Kunde selbst aufgrund des österreichischen Produkthaftungsgesetzes („PHG“) oder 
entsprechender ausländischer Bestimmungen zur Haftung herangezogen werden, verzichtet er uns 
gegenüber ausdrücklich auf jeden Regress, insbesondere im Sinne des § 12 PHG oder entsprechender 
ausländischer Bestimmungen, es sei denn, dass uns diesbezüglich grobes Verschulden nachgewiesen 
wird. 

17.4. Wir sind nicht verpflichtet, beigestellte Unterlagen (Pläne, Zeichnungen, Musterberechnungen, 
technische Beschreibungen, behördliche Genehmigungen etc.) und/oder Stoffe bzw. gegebene 
Anweisungen auf deren Richtigkeit, Tauglichkeit und Kompatibilität mit den beauftragten Leistungen 
zu überprüfen. Der Kunde garantiert deren Richtigkeit, Tauglichkeit und Kompatibilität. Wir sind des 
Weiteren nicht verpflichtet, besondere Überprüfungen oder Messungen (Vorarbeiten Dritter, 
vorhandene Baulichkeiten etc.) vorzunehmen. Hinsichtlich Umstände bzw. Gegebenheiten 
technischer oder tatsächlicher Natur, die außerhalb unseres vereinbarten Angebots- und 
Leistungsumfangs liegen, trifft uns keine Prüf-, Warn- und/oder Hinweispflicht.  
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Wir haften nicht für negative Folgen resultierend aus offenbarer bzw. verdeckter Untauglichkeit der 
vom Kunden beigestellten Unterlagen, Daten, Stoffe und/oder unrichtigen Anweisungen. 

17.5. Alle dem Grunde nach gegen uns bestehenden Haftungsansprüche sind der Höhe nach mit dem 
Nettowert des einzelnen, allenfalls einen Haftungsanspruch begründenden Leistungsgegenstand 
oder mit der tatsächlichen Deckung durch eine allenfalls von uns abgeschlossene Versicherung, je 
nachdem welcher Betrag höher ist, begrenzt. 

17.6. Haftungsansprüche gegen uns verjähren in 12 Monaten ab Leistungserbringung.  

17.7. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch hinsichtlich des Schadens an einer 
Sache, die wir zur Bearbeitung übernommen haben. 

17.8. Durch geeignete Schulungs-, Instruktions- und Dokumentationsmaßnahmen hat der Kunde den 
fachgerechten Einsatz unserer Produkte sicherzustellen. Dabei sind die festgelegten Richtlinien zu 
beachten. Uns trifft keinerlei Prüf- und/oder Warnpflicht bezüglich des vom Kunden beabsichtigten 
Einsatzzwecks des von uns gelieferten Produktes. Soweit für den Geschäftsbereich des Kunden 
verfahrens-, umwelt- und/oder sicherheitstechnische Richtlinien, Normen oder Bedingungen 
bestehen, ist der Kunde verpflichtet, dies alleine zu berücksichtigen bzw. deren Einhaltung sowie die 
Funktion des gelieferten Produktes im Rahmen seines Betriebes sicherzustellen und uns insoweit 
gegen Ansprüche Dritter schad- und klaglos zu halten. 

17.9. Soweit in diesen AGB nicht anders geregelt, ist unsere Haftung in diesem Punkt 17. 
abschließend geregelt. Jede weitergehende Haftung unsererseits, egal aus welchem Rechtsgrund, ist 
ausgeschlossen. 

17.10. Pönalbestimmungen sind gesondert zu vereinbaren und erlangen erst Gültigkeit, wenn diese 
unsererseits schriftlich bestätigt werden. Sofern eine Pönale zu unseren Lasten vereinbart wurde, 
unterliegt diese dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung von über die Pönale 
hinausgehendem Schadenersatz ist ausgeschlossen. 

18. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, gilt die dem 
wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung möglichst nahekommende, zulässige Bestimmung als 
vereinbart. Dies gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem im Vertrag 
normierten Maß der Leistung oder Zeit beruht; es tritt in solchen Fällen ein dem Gewollten möglichst 
nahekommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung und Zeit anstelle des Vereinbarten. Die 
Gültigkeit des restlichen Vertrages wird dadurch nicht berührt. Entsprechendes gilt im Fall einer 
ergänzungsbedürftigen Regelungslücke. 

19. Allgemeines   

19.1. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

19.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

19.3. Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens in A-2320 Schwechat. 

19.4. Als Gerichtsstand für alle sich zwischen uns und dem Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten 
aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis wird das für A-2320 Schwechat örtlich und 
sachlich zuständige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen sind wir berechtigt, den Kunden nach 
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unserer Wahl auch an jedem anderen Gericht in Anspruch zu nehmen, welches nach nationalem oder 
internationalem Recht zuständig sein kann. 

19.5. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner Anschrift, seiner Rechtsform oder andere 
relevante Informationen hat uns der Kunde umgehend schriftlich bekannt zu geben. 

 

Ergänzende Bedingungen für Service- und Montage der Baduscho Vertriebs GmbH (FN 124168a; 
Landesgericht Korneuburg), Am Concorde Park 1 B1/21, AT-2320 Schwechat 

1. Geltung 

Für alle unsere Service- und Montageleistungen gelten zusätzlich zu unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen diese ergänzenden Bedingungen für Service- 
und Montage. 

2. Vertragsabwicklung/Subunternehmer 

2.1. Soweit vereinbart übernehmen wir die Montage, Aufstellung und Inbetriebnahme der von uns 
gelieferten Produkte. Bei sämtlichen Arbeiten müssen Fachleute des Kunden zur Überwachung 
zugegen sein. 

2.2. Nach Zustandekommen des Vertrags benennen wir und der Kunde einen verantwortlichen 
Ansprechpartner. Erklärungen eines benannten Ansprechpartners gegenüber dem benannten 
Ansprechpartner der anderen Partei sind für die betreffende Partei verbindlich. 

2.3. Verzögern sich die Service- oder Montageleistungen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, hat der Kunde die uns insoweit entstehenden Mehrkosten, auch solche für Wartezeiten, zu 
tragen. 

2.4. Erkennen wir, dass eine Vorgabe des Kunden oder des Endkunden fehlerhaft, unvollständig, 
nicht eindeutig oder objektiv nicht ausführbar ist, werden wir dies einschließlich der daraus 
abzuleitenden Folgerungen, soweit diese für uns erkennbar sind, dem Kunden so schnell wie uns 
möglich mitteilen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich über eine erforderliche 
Änderung der Vorgabe zu entscheiden. 

2.5. Wir sind berechtigt, uns zur Erbringung unserer vertraglichen Leistungen Subunternehmer und 
sonstiger Dritter zu bedienen. 

3. Mitwirkungsobliegenheiten des Kunden 

3.1. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Vorleistungen und Leistungen, die er selber 
oder ein von ihm beauftragter Werkunternehmer oder Lieferant für unsere Service- oder 
Montageleistungen zu erbringen hat, rechtzeitig, fehlerfrei und vollständig erbracht werden und 
zwar so, dass die Montage sofort nach Ankunft des Montagepersonals begonnen und ohne 
Verzögerung bis zur Fertigstellung durchgeführt werden kann. Von uns insoweit spezifizierte 
Anforderungen oder Vorgaben sind dabei einzuhalten. Behördliche und etwa für die Ausführung 
erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom Kunden rechtzeitig zu erwirken. 

3.2. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die angelieferten Teile vor widrigen Einflüssen geschützt 
sind und sorgfältig gelagert werden. Wir übernehmen keine Haftung für am Ort des Service- oder 
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Montageeinsatzes eintretende Beschädigung am gelieferten Material z.B. durch Feuer, Explosion, 
Blitzschlag, Wasser, chemische Einflüsse und/oder Sachbeschädigung durch den Kunden oder Dritte. 

3.3. Der Kunde stellt uns alle für die Service- oder Montageleistungen erforderlichen Unterlagen, 
Daten und sonstigen Informationen zur Verfügung. Wir werden die insoweit überlassenen 
Informationen vertraulich behandeln und, sobald sie nicht mehr benötigt werden, auf Anforderung 
des Kunden zurückgeben. Soweit die überlassenen Informationen im Rahmen unserer 
Gewährleistung von Bedeutung sind, sind wir berechtigt, hiervon Kopien anzufertigen. 

3.4. Vor Beginn der Service- oder Montagearbeiten hat der Kunde die nötigen Angaben über die Lage 
verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen 
statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Der Kunde ermöglicht uns den 
ungehinderten Zugang zum Service- oder Montageort. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass geregelte 
Zeiten vorhanden sind, an denen wir vor Ort arbeiten können. Des Weiteren hat der Kunde die für 
die Durchführung der Service- oder Montageleistungen notwendigen technischen Einrichtungen wie 
insbesondere Stromversorgung, sowie sonstige von uns angeforderte Einrichtungen oder 
angefordertes Hilfspersonal und Hilfsmaterial bereit und uns in angemessenem Umfang kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. 

3.5. Sollte der Kunde feststellen, dass eine unserer Leistungen fehler-/mängelbehaftet ist oder wird 
oder nicht mit vorhandenen Plänen oder Spezifikationen übereinstimmt, wird er uns hiervon 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzen. 

3.6. Der Kunde hat den von uns zur Erfüllung des Vertrags eingesetzten Mitarbeitern oder 
Erfüllungsgehilfen die geleisteten Arbeitszeiten nach bestem Wissen zu bescheinigen und nach 
Beendigung der Arbeiten eine schriftliche Bescheinigung über die Beendigung der Service- oder 
Montageleistungen unverzüglich auszuhändigen. 

3.7. Der Kunde hat uns und unsere Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen über die am Ort des Service- 
oder Montageeinsatzes allenfalls geltende Unfallverhütungsvorschriften und über die 
einzuhaltenden Bestimmungen rechtzeitig und nachweislich zu informieren. Insoweit eventuell 
zusätzlich erforderliche Schutzkleidung oder Schutzvorrichtungen hat der Kunde auf seine Kosten 
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

3.8. Kommt der Kunde den in den vorgenannten Absätzen genannten Mitwirkungsobliegenheiten 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß nach, ist er zum Ersatz sämtlicher uns hieraus 
entstehender Mehraufwendungen und Schäden verpflichtet. 

 

4. Fristen/Termine 

4.1. Fristen/Termine, insbesondere für Ausführungsbeginn und Fertigstellung, sind nur verbindlich, 
soweit die Verbindlichkeit ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Sollte sich ein ursprünglich 
angegebener verbindlicher Fertigstellungstermin infolge Änderungen oder Erweiterungen der 
vertraglichen Leistungen verschieben, werden wir den Kunde hierüber unter Angabe der Gründe 
unterrichten und ihm einen neuen Fertigstellungstermin benennen. 

4.2. Ein verbindlicher Fertigstellungstermin ist gewahrt, wenn die Anlage bei Ablauf des Termins 
betriebsbereit ist. Die Betriebsbereitschaft ist gegeben, wenn die Anlage widmungsgemäß genützt 
werden kann. Dies gilt auch, wenn die Herstellung von nicht funktionswesentlichen Teilen erst später 
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erfolgt, oder wenn eventuelle Vorleistungen oder Leistungen Dritter oder des Kunden nicht 
rechtzeitig, fehlerfrei und vollständig erbracht wurden. 

4.3. Fristen/Termine werden angemessen verlängert, wenn aus Gründen, die wir nachweislich nicht 
verschuldet haben, insbesondere wenn aus baulichen Gründen oder auf Wunsch des Kunden oder 
des Endkunden, Änderungen erforderlich sind oder sich sonst Verzögerungen ergeben. Dadurch 
entstehende Mehrkosten trägt der Kunde. 

4.4. Kann eine Anlage aus Gründen, die wir nicht nachweislich verschuldet haben, nicht innerhalb 
absehbarer Zeit fertiggestellt werden, sind wir berechtigt, die bis dahin getätigten Aufwendungen in 
Rechnung zu stellen. Wir sind darüber hinaus in diesem Fall berechtigt, nach Setzung einer 
angemessenen Nachfrist den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, falls die aufgetretenen Probleme 
nicht innerhalb dieser Frist gelöst werden. 

5. Abnahme 

Die Service- oder Montageleistungen sind im Rahmen eines von den Parteien einvernehmlich 
festzusetzenden Termins abzunehmen. Für in sich abgeschlossene Teile der Leistung finden auf unser 
Verlangen selbständige Teilabnahmen statt. Kommt eine Vereinbarung eines Abnahmetermins nicht 
zustande, so hat diese spätestens innerhalb von drei Arbeitstagen (Mo.-Fr.) zu beginnen, nachdem 
wir dem Kunden die Abnahmefähigkeit mitgeteilt haben. Maßgeblich für die Abnahme sind die 
vereinbarten Spezifikationen. Der Abnahmevorgang wird protokolliert und das Abnahmeprotokoll 
von den Parteien unterzeichnet. Nur im Fall wesentlicher Mängel kann die Abnahme verweigert 
werden. Im Übrigen ist die Abnahme zu erklären; gegebenenfalls unter Auflistung eventueller 
Mängel. Sollte sich die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, verzögern, gilt die 
Abnahme ab dem zwischen den Parteien einvernehmlich festgesetzten Abnahmetermin als erfolgt. 
Im Falle einer vor der Abnahme erfolgten Nutzung der Service- oder Montageleistungen durch den 
Kunden bzw. den Endkunden gilt die Abnahme gleichfalls als erfolgt.  

 

6. Vergütung 

6.1. Die vom Kunden geschuldete Vergütung ergibt sich aus unserer Auftragsbestätigung. Fehlt es an 
einer Auftragsbestätigung oder enthält diese keine Angaben zur Vergütung, gelten die im Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Preise gemäß unserer Preisliste als vereinbart. Soweit nicht die Parteien 
einen Pauschalpreis vereinbart haben, sind uns entstehende Reise-, Aufenthalts- und 
Transportkosten separat zu vergüten. Reise- und Wartezeiten werden als Arbeitszeit berechnet. 

6.2. Sollte der Kunde den Vertrag rechtswirksam aus einem nicht von uns nachweislich grob 
verschuldeten wichtigen Grund kündigen, so hat uns der Kunde die bis zur Kündigung erbrachten 
Leistungen zu vergüten, unabhängig davon, ob für die bis dahin erbrachten Teilleistungen 
Teilzahlungen vereinbart waren oder nicht. Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, eine pauschale 
Auflösungsvergütung in Höhe von 40 % aus der Differenz zwischen der vertraglich vereinbarten 
Gesamtvergütung und der gemäß Satz 1 zu zahlenden Teilvergütung zu zahlen, es sei denn, der 
Kunde weist nach, dass der uns durch die Kündigung entstehende Nachteil geringer ist. Uns bleibt 
der Nachweis, dass unser sich aus dem Gesetz ergebender Anspruch größer als die vorgenannte 
Auflösungsvergütung ist, und die Geltendmachung dieses weitergehenden Anspruchs, vorbehalten. 
Soweit wir zur Erbringung unserer Leistungen Subunternehmer oder sonstige Dritte eingeschaltet 
haben und verpflichtet sind, diesen infolge der Kündigung durch den Kunden Auflösungsvergütungen 
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zu zahlen, ist der Kunde verpflichtet, uns die an die Subunternehmer/Dritten gezahlten 
Auflösungsvergütungen zu erstatten. 

7. Gewährleistung/Haftungsbeschränkungen 

7.1. Unsere Leistungen weisen auch dann die vereinbarte Beschaffenheit auf, wenn eine gemäß 
Servicevereinbarung mit dem Kunden gewartete Anlage trotz ordnungsgemäßer Wartung durch uns 
nicht stets störungsfrei und betriebsbereit arbeitet. Wir übernehmen daher keine Gewähr für den 
stets störungsfreien und betriebsbereiten Zustand der von uns gewarteten Anlage. 

7.2. Falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind wir nicht Generalunternehmer für ein 
Gesamtprojekt und gewährleisten/haftet demnach nicht für das Funktionieren des Gesamtprojektes 
(Werkes) bzw. für die Gesamtkoordination. Wir übernehmen lediglich die Gewährleistung/Haftung 
für den von uns beizustellenden Teil gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen 
und Leistungen sowie den ergänzenden Bedingungen für Service- und Montage. 

7.3. Falls bei Inbetriebnahme oder Betrieb eines Werks, an dessen Erstellung neben uns auch andere 
Werkunternehmer beteiligt sind oder waren, ein Schaden entsteht, ist uns dieser Schaden unter den 
sonstigen Voraussetzungen nur dann und insoweit zuzurechnen, als wir als Verursacher einwandfrei 
feststehen. Dies gilt sinngemäß auch, wenn wir der einzige Professionist sind, insbesondere dann, 
wenn seitens des Kunden nicht alle möglichen Vorkehrungen getroffen wurden, um Schadensfälle 
auszuschließen. 


